
OVG Saarlouis Beschluß vom 6.12.2012, 3 B 268/12

Untersagung der Vermittlung von Sportwetten; hier: Versagung der Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung

Leitsätze

1. Solange das Konzessionsverfahren gemäß § 4 b GlüStV n.F. noch in vollem Gange 
ist, vermag das rein formale Fehlen einer Konzession des Wettveranstalters im Sinne 
von § 4 a GlüStV n.F. bzw. der nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV n.F. erforderlichen 
Erlaubnis zur Vermittlung von Sportwetten eine umfassende glücksspielrechtliche 
Untersagung nicht zu rechtfertigen.

2. Die Einrichtung von Annahmestellen für Sportwetten in Räumlichkeiten mit 
gewerblichem Spielangebot verstößt gegen § 21 Abs. 2 GlüStV n.F.. Ein solcher 
Verstoß rechtfertigt den Erlass einer Untersagungsverfügung.

Tenor

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Der Streitwert wird für das Beschwerdeverfahren auf 7.500,-- EUR festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragstellerin vermittelt seit dem 7.10.2010 in ihren Geschäftsräumen R-Straße, 
A-Stadt, M-Straße, A-Stadt, H-straße , A-Stadt, seit Juli 2011 in der M-Straße, 
A-Stadt und seit Februar 2011 in der L-Straße, B-Stadt, Sportwetten mit fester 
Gewinnquote an die in Malta ansässige und konzessionierte Firma T..

Mit Bescheid vom 18.5.2012 untersagte der Antragsgegner der Antragstellerin die 
Ausübung der Tätigkeit „Vermittlung von Sportwetten“, hier speziell den Betrieb einer 
Annahmestelle, die Vermittlung von Sportwetten und die Abwicklung des damit 
verbundenen Zahlungsverkehrs, sowie jegliche Werbung hierfür, für nicht im Saarland 
konzessionierte Sportwetten für das gesamte Gebiet des Saarlandes, insbesondere an 
den vorgenannten Betriebsstätten, mit sofortiger Wirkung. Gleichzeitig wurde der 
Antragstellerin untersagt, die vorgenannten Betriebsräume Dritten zum Zwecke der 
Weiterführung der Sportwettvermittlung zu überlassen.

Am 24.5.2012 hat die Antragstellerin Klage gegen die Untersagungsverfügung vom 
18.5.2012 erhoben und am 25.5.2012 beantragt, deren aufschiebende Wirkung 
anzuordnen. Mit Beschluss vom 20.8.2012 - 6 L 523/12 - hat das Verwaltungsgericht 
den Eilrechtsschutzantrag zurückgewiesen. Gegen diesen am selben Tag zugestellten 
Beschluss hat die Antragstellerin am 24.8.2012 Beschwerde erhoben und diese 
fristgerecht begründet. Der Antragsgegner ist der Beschwerde entgegen getreten.

II.
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Die gemäß § 146 VwGO statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der 
Sache keinen Erfolg. Die von der Antragstellerin dargelegten Gründe, auf deren 
Prüfung der Senat nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, rechtfertigen keine 
Änderung der angegriffenen Entscheidung, mit der der Antrag der Antragstellerin auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Untersagungsverfügung 
vom 18.5.2012 zurückgewiesen wurde. Bei der nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO 
gebotenen Abwägung zwischen dem Interesse der Antragstellerin, der 
Verbotsverfügung vom 18.5.2012 erst nach Klärung deren Rechtmäßigkeit im 
Hauptsacheverfahren nachkommen zu müssen, und dem öffentlichen Interesse an 
dem sowohl gemäß § 9 Abs. 2 des am 31.12 2011 außer Kraft getretenen 
Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (im Folgenden: GlüStV a.F.) als 
auch in § 9 Abs. 2 des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland vom 15.12.2011 (im Folgenden: GlüStV n.F.) 
angeordneten Ausschluss der aufschiebenden Wirkung kommt dem Vollzugsinteresse 
der Vorrang zu.

Denn die von der Antragstellerin gegen die Untersagungsverfügung vom 18.5.2012 im 
Beschwerdeverfahren erhobenen Einwände vermögen bei der im vorliegenden 
Eilrechtsschutzverfahren nur möglichen summarischen Prüfung keine durchgreifenden 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Untersagungsverfügung zu begründen.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist der Zeitpunkt 
der Entscheidung des Senats, da der streitgegenständliche Bescheid als 
Dauerverwaltungsakt zu qualifizieren ist und die einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen keinen abweichenden Zeitpunkt bestimmen

vgl. u.a. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 8.12.2011 -4 A 
1965/07-, m.w.N., juris.

Damit ist die Rechtmäßigkeit der Untersagungsverfügung - wovon bereits das 
Verwaltungsgericht zutreffend ausgegangen ist - anhand der am Tag der 
Entscheidung geltenden Rechtsvorschriften, also anhand des Ersten Staatsvertrages 
zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 15. 
Dezember 2011 (GlüStV n.F.) sowie des saarländischen Gesetzes zur Ausführung des 
Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 20.6.2012 (AG GlüStV-
Saar n.F.) zu beurteilen. Diese Regelungen gelten im Saarland seit dem 1.7.2012.

Ausgehend davon hat das Verwaltungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen, 
dass die angefochtene Untersagung der Vermittlung von Sportwetten ihre 
Rechtsgrundlage nunmehr in § 9 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 Nr. 3 GlüStV n.F. findet. 
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GlüStV n.F. hat die Glücksspielaufsicht die Aufgabe, die 
Erfüllung der nach dem Glücksspielstaatsvertrag bestehenden oder auf seiner 
Grundlage begründeten öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen sowie 
darauf hinzuwirken, dass unerlaubtes Glücksspiel und die Werbung hierfür 
unterbleiben. Der Antragsgegner als die nach § 14 Abs. 1 AG GlüStV-Saar n.F. 
zuständige Behörde kann nach § 9 Abs. 1 Satz 2 GlüStV n.F. die zur Erfüllung dieser 
Aufgabe erforderlichen Anordnungen im Einzelfall erlassen. Insbesondere kann er 
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 GlüStV n.F. die Veranstaltung, Durchführung und 
Vermittlung unerlaubter Glücksspiele untersagen. Nach Maßgabe der vorgenannten 
Vorschriften ist die angefochtene Untersagung voraussichtlich nicht zu beanstanden.

Zwar vermag – wie bereits das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat - 
ebensowenig wie das durch die Neuregelung außer Kraft getretene 
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Sportwettenmonopol das vom Antragsgegner angeführte rein formale Fehlen einer 
Konzession des Wettveranstalters im Sinne von § 4 a GlüStV n.F bzw. der nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 GlüStV n.F. erforderlichen Erlaubnis zur Vermittlung von Sportwetten 
zur Zeit eine umfassende glücksspielrechtliche Untersagungsverfügung der 
vorliegenden Art zu rechtfertigen. Das Fehlen einer solchen Erlaubnis bzw. Konzession 
kann der Antragstellerin derzeit bereits deshalb nicht entgegen gehalten werden, weil 
die Antragstellerin unter Geltung des alten Glücksspielstaatsvertrages mit Blick auf 
das darin vorgesehene Sportwettenmonopol gar keine Möglichkeit hatte, eine 
Erlaubnis für die Vermittlung von Sportwetten an einen privaten Veranstalter zu 
erhalten, und das seit dem 1.7.2012 vorgesehene Verfahren zur Erteilung von 
Sportwettenkonzessionen noch in vollem Gange ist. Erst nach der Entscheidung 
darüber, wem eine Konzession erteilt wird, kann die Erlaubnis zum Betrieb einer 
Wettvermittlungsstelle von dem Konzessionsnehmer beantragt werden. Vorher wäre 
ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für die Antragstellerin aussichtslos. Solange 
dieser - durch die verzögerte Umsetzung des neuen Glücksspielstaatsvertrages 
bedingte - Schwebezustand andauert, kann der Antragstellerin das Fehlen einer 
Erlaubnis nicht angelastet werden.

Die Untersagung der von der Antragstellerin ohne Erlaubnis aufgenommenen 
Geschäftstätigkeit ist dennoch im Ergebnis nicht zu beanstanden, da die konkret 
ausgeübte Tätigkeit der Vermittlung von Sportwetten auch materiell nicht 
erlaubnisfähig ist.

Ob sich – wie das Verwaltungsgericht angenommen hat – die fehlende materielle 
Erlaubnisfähigkeit bereits aus der zum Verweilen einladenden Ausstattung der 
Betriebsräume der Antragstellerin ergibt oder – wie die Antragstellerin geltend macht 
- eine den Zielen des § 1 GlüStV n.F. entgegenstehende Einrichtung der 
Räumlichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt allenfalls eine entsprechende 
Auflagenverfügung, nicht aber eine vollständige Untersagung der 
Sportwettenvermittlung hätte rechtfertigen können, kann vorliegend dahinstehen. 
Denn die konkrete Vermittlungstätigkeit der Antragstellerin ist jedenfalls deshalb 
materiell nicht erlaubnisfähig, weil sie mit § 21 Abs. 2 GlüStV n.F. nicht in Einklang zu 
bringen ist, wonach in einem Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem sich eine 
Spielhalle oder eine Spielbank befindet, Sportwetten nicht vermittelt werden dürfen. 
Ergänzt wird diese Regelung durch § 11 Abs. 4 Nr. 2 AG GlüStV-Saar n.F., wonach die 
Erlaubnis zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle nur erteilt werden darf, wenn mit 
der Antragstellung erklärt wird, dass die Wettvermittlungsstelle nicht in einer 
Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der 
Gewerbeordnung eingerichtet wird. Auch § 10 Abs. 4 Nr. 2 AG GlüStV-Saar a.F. 
beinhaltete bereits eine vergleichbare Bestimmung. Das Trennungsgebot beruht auf 
der Erwägung, dass eine Kumulation der Vermittlung von Sportwetten und des 
gewerblichen Glücksspielangebots mit den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages nicht 
vereinbar wäre. Zu den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages gehört unter anderem 
die Bekämpfung der Spiel- und Wettsucht ( § 1 Nr. 1 GlüStV ). Diesem Ziel liefe es 
zuwider, wenn Annahmestellen für Sportwetten in Räumlichkeiten mit gewerblichem 
Glücksspielangebot eingerichtet werden dürften. Hierdurch würde die Gelegenheit zum 
Wetten in einer Umgebung eröffnet, in der sich Personen aufhalten, von denen eine 
beträchtliche Zahl anfällig für die Entwicklung einer Spiel- oder Wettsucht ist. Es ist 
davon auszugehen, dass das Automatenspiel die meisten Spieler mit problematischem 
oder pathologischem Spielverhalten hervorbringt. Die räumliche Verknüpfung von 
gewerblichem Spiel mit einer Annahmestelle für Sportwetten würde daher für 
Automatenspieler einen nach der Zielsetzung des GlüStV unerwünschten Anreiz 
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bieten, sich auch dem Wetten zuzuwenden. Ebenso könnten durch eine Kumulation 
beider Angebote die an Sportwetten interessierten Kunden unerwünschter Weise dazu 
animiert werden, sich dem Automatenspiel zuzuwenden

vgl. OVG Münster, Urteil vom 8.12.2011 - 4 A 1965/07 - und VG 
Arnsberg, Urteil vom 14.12.2011 - 1 K 62/09 -, juris.

Nach dem unwidersprochenen Vorbringen des Antragsgegners bietet die 
Antragstellerin in Betriebsstätten, in denen sie Sportwetten entgegennimmt, auch die 
Möglichkeit zum Automatenspiel an. Zudem verstößt die Vermittlungstätigkeit der 
Antragstellerin gegen § 21 Abs. 4 Satz 2 bis 4 GlüStV n.F.. Satz 2 der genannten 
Vorschrift bestimmt zunächst, dass Wetten während des laufenden Sportereignisses 
unzulässig sind. Zwar können gemäß Satz 3 1. HS der Vorschrift davon abweichend 
Sportwetten, die Wetten auf das Endergebnis sind, während des laufenden 
Sportereignisses zugelassen werden ( Endergebniswetten ); Wetten auf einzelne 
Vorgänge während des Sportereignisses ( Ereigniswetten ) sind gemäß Satz 3 2. HS 
jedoch ausgeschlossen.

Die von der Antragstellerin vermittelten Sportwetten widersprechen offenkundig den 
vorgenannten Regelungen. Auf Grund der in den Verwaltungsakten befindlichen 
Exemplare der von der Antragstellerin in ihren Betriebsräumen vorgehaltenen 
Wettscheine ist davon auszugehen, dass die Antragstellerin nicht erlaubte Livewetten 
und auch unzulässige Ereigniswetten ( etwa Wetten auf das erste bzw. nächste Tor 
usw. ) vermittelt. Dem entsprechenden Vorbringen des Antragsgegners ist die 
Antragstellerin im Beschwerdeverfahren auch nicht substantiiert entgegengetreten. 
Soweit die Antragstellerin demgegenüber geltend macht, dass die Firma T, deren 
Wetten sie vermittle, im Rahmen ihres Antrags auf Erteilung einer Konzession gemäß 
§§ 4a ff GlühStV n. F. bestrebt sei, ein den Anforderungen des neuen 
Glücksspielstaatsvertrags entsprechendes Wettangebot zu erarbeiten, ändert dies 
nichts daran, dass das aktuell von der Antragstellerin vorgehaltene Wettangebot den 
Vorgaben des § 21 Abs. 4 GlüStv n.F. eindeutig widerspricht. Maßgeblich für die 
Beurteilung der materiellen Erlaubnisfähigkeit bzw. der Rechtmäßigkeit der jeweiligen 
Tätigkeit von Veranstaltern und den betroffenen Vermittlern ist deren gegenwärtiges 
und nicht ein – zudem nicht näher konkretisiertes – zukünftiges Geschäftsmodell

vgl. OVG Lüneburg, Urt. vom 21.6.2011 – 11 LC 348/10 – 
m.w.N., juris.

Wird ein gegenwärtig rechtswidriges Geschäftsmodell zukünftig im Sinne der zuvor 
bezeichneten Anforderungen geändert und (sowohl für den Veranstalter als auch für 
den jeweiligen Vermittler) genehmigt, so wird dieses Modell schon begrifflich nicht 
mehr von der angefochtenen Untersagungsverfügung, welche sich lediglich gegen im 
Saarland nicht konzessionierte Sportwetten richtet, erfasst.

Zweifel an der Vereinbarkeit der vorgenannten Regelungen mit dem Verfassungs- 
bzw. Gemeinschaftsrecht bestehen bei summarischer Prüfung nicht. Vielmehr geht der 
Senat davon aus, dass sowohl das Trennungsgebot gemäß § 21 Abs. 2 GlüStV n.F. als 
auch das in § 21 Abs. 4 GlüStV n.F. festgesetzte Live- bzw. Ereigniswettenverbot mit 
Blick auf das mit dem Glücksspielstaatsvertrag verfolgte Ziel der Suchtvorbeugung 
verhältnismäßig und von daher als Einschränkungen der Berufsfreiheit 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind. Ein Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit 
im Sinne von Art. 56, 57 AEUV ist ebenfalls nicht erkennbar. Insbesondere steht 
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außer Frage, dass die hier in Rede stehenden Verbote nicht diskriminierend sind, also 
für Inländer und Ausländer gleichermaßen gelten, und dass damit tatsächlich auch das 
unionsrechtlich legitime Gemeinwohlziel der Bekämpfung der Wettsucht verfolgt wird. 
Anhaltspunkte dafür, dass Sinn und Zweck der hier in Rede Verbote durch andere 
gesetzliche Regelungen bzw. die Politik in anderen Glücksspielsektoren konterkariert 
würden, sind weder vorgetragen noch ersichtlich

so zum Trennungsgebot bereits Beschluss des Senats vom 
19.11.2012 – 3 B 273/12 -; zu den generellen Anforderungen an 
die Vereinbarkeit einer den Betrieb von Sportwetten 
einschränkenden Regelungen mit der Dienstleistungsfreiheit 
BVerwG, Urteil vom 1.6.2011 -8 C 5/10-, juris.

Zu weitergehenden Ausführungen bietet das Vorbringen der Antragstellerin im 
Beschwerdeverfahren keinen Anlass, da die von der Antragstellerin angesprochenen 
verfassungs- bzw. gemeinschaftsrechtlichen Bedenken nicht die hier in Rede 
stehenden Verbote betreffen.

Ist der Antragsgegner daher im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die 
Geschäftstätigkeit der Antragstellerin materiell nicht erlaubnisfähig ist, ist die 
Untersagung der Vermittlungstätigkeit nicht zu beanstanden. Da eine lediglich 
standortbezogene Untersagung durch eine Verlagerung der Tätigkeit an andere 
Standorte einfach umgangen werden könnte, wie dies in der Vergangenheit in 
ähnlichen Fällen häufig geschah, ist auch ein saarlandweites Verbot gerechtfertigt.

Der Antragsgegner war entgegen der Auffassung der Antragstellerin auch nicht 
gehalten, vor einer Untersagung der Vermittlungstätigkeit zunächst die Möglichkeit 
einer Auflagenverfügung in Erwägung zu ziehen. Zwar kommen nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts

vgl. Urteil vom 1.6.2011 - 8 C 2.10 – , juris

bei Zweifeln über die Beachtung von Vorschriften über die Art und Weise der 
Gewerbetätigkeit zunächst Nebenbestimmungen in Betracht und rechtfertigt der 
Erlaubnisvorbehalt eine vollständige Untersagung der Sportwettenvermittlung nur bei 
Fehlen der Erlaubnisfähigkeit. Im vorliegenden Fall bestehen jedoch gerade keine 
Zweifel über die Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften. Vielmehr ist die 
Vermittlungstätigkeit der Antragstellerin wegen Verstoßes gegen das Trennungsgebot 
sowie das Verbot von Live- und Ereigniswetten eindeutig nicht erlaubnisfähig, so dass 
auch nach der o.g. Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine unmittelbare 
Untersagung gerechtfertigt ist. Im Übrigen dürfte die Einhaltung etwa einer Auflage, 
künftig keine Live- oder Ereigniswetten mehr zu vermitteln, obwohl der 
Wettveranstalter diese weiterhin anbietet, auch kaum zu kontrollieren sein.

Der weitere Einwand der Antragstellerin, dass die noch auf der Grundlage des alten 
Glücksspielstaatsvertrages ergangene Untersagungsverfügung vom 18.5.2012 nach 
Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages vom 15.12.2011 bereits deshalb 
keine Regelungswirkung mehr entfalten könne, weil mit dem neuen 
Glücksspielstaatsvertrag gänzlich andere Ziele als mit der früheren Regelung verfolgt 
würden und mit der am 1.7.2012 in Kraft getretenen Neuregelung insbesondere die 
Zielrichtung des streitgegenständlichen ordnungsrechtlichen Einschreitens, nämlich 
die Sicherung des ehemaligen Sportwettenmonopols, vollständig entfallen sei, geht 
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ebenfalls fehl. Zunächst lässt sich einem Vergleich der in § 1 GlüStV n.F. genannten 
Ziele der Neuregelung mit den in § 1 GlüStV a.F. angeführten Zielen des früheren 
Staatsvertrages ohne weiteres entnehmen, dass diese weitgehend übereinstimmen. 
Insbesondere ist es nach wie vor Ziel des neuen - wie auch bereits des alten - 
Glücksspielstaatsvertrages, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu 
verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen. 
Es kann keine Rede davon sein, dass mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag gänzlich 
andere Ziele als mit dem früheren verfolgt würden. Im neuen Glücksspielstaatsvertrag 
wurden im Wesentlichen lediglich die Mittel zur Erreichung der fortbestehenden 
Zielsetzung einer Neuregelung unterzogen.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist ein überwiegendes Suspensivinteresse 
auch nicht deshalb anzunehmen, weil die angefochtene Untersagungsverfügung – wie 
die Antragstellerin geltend macht - allein zum Zweck der Sicherung des staatlichen 
Sportwettenmonopols ergangen sei, welches nach Inkrafttreten des neuen 
Glücksspielstaatsvertrages jedoch nicht mehr fortbestehe. Zwar ist im Anschluss an 
die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.11.2010 - 8 C 13.09 - 
u.a., vom 1.6.2011 - 8 C 4/10 - u.a. und vom 11.7.2011 - 8 C 11/10 - in der 
Rechtsprechung in Fällen, in denen Untersagungsverfügungen ursprünglich allein auf 
das staatliche Sportwettenmonopol gestützt waren, in hiergegen gerichteten 
Eilrechtsschutzverfahren nicht zuletzt mit Blick auf das im neuen 
Glücksspielstaatsvertrag im Rahmen einer Experimentierklausel vorgesehene 
Konzessionssystem zum Teil ein überwiegendes Suspensivinteresse der betroffenen 
Sportwettenvermittler bejaht worden

vgl. etwa VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 31.8.2011 - 
6 S 1695/11 -, juris.

Eine solche Fallkonstellation ist vorliegend jedoch nicht gegeben. Die 
streitgegenständliche Untersagungsverfügung war zwar auch, aber nicht einmal 
hauptsächlich darauf gestützt, dass die der Antragstellerin untersagten Tätigkeiten 
dem staatlichen Sportwettenmonopol zuwider liefen; vielmehr hat der Antragsgegner 
die angefochtene Untersagungsverfügung von Beginn an selbständig tragend des 
Weiteren damit begründet, dass weder die Antragstellerin noch der Wettveranstalter, 
dessen Wetten sie vermittele, im Besitz der erforderlichen glücksspielrechtlichen 
Erlaubnis seien und die Vermittlungstätigkeit der Antragstellerin materiellrechtlich 
nicht erlaubnisfähig sei. Soweit der Antragsgegner die Untersagungsverfügung nach 
Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages weiterhin darauf stützt, dass die 
Geschäftstätigkeit der Antragstellerin auch nach den nunmehr geltenden 
Neuregelungen, welche nach wie vor - wenn auch modifizierte - Internet-, Livewetten- 
und Koppelungsverbote enthielten, weiterhin materiell nicht erlaubnisfähig sei, 
handelt es sich von daher lediglich um eine zulässige Ergänzung seiner ursprünglichen 
Ermessenserwägungen, nicht jedoch um einen gänzlichen Austausch der Begründung 
wie in dem o.g. vom VGH Baden-Württemberg entschiedenen Fall. Eine 
Wesensänderung der ursprünglichen Untersagungsverfügung durch die nunmehr an 
der Neuregelung des Sportwettenbereichs orientierte Argumentation des 
Antragsgegners kann insoweit nicht angenommen werden.

Der Antragsgegner ist bei der Auswahl der privaten Sportwettenvermittler, gegen die 
er Untersagungsverfügungen erlassen hat, auch nicht willkürlich vorgegangen. Zur 
Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 VwGO 
zunächst auf die entsprechenden Ausführungen des Verwaltungsgerichts Bezug 
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genommen. Dem von der Antragstellerin hiergegen erhobenen Einwand, dass die vom 
Antragsgegner herangezogenen Auswahlkriterien nicht sachgerecht gewesen seien, 
kann nicht gefolgt werden. Auch nach Auffassung des Senats ist nicht zu 
beanstanden, dass der Antragsgegner bei der Auswahl der Wettbüros, gegen die er 
vorrangig vorgegangen ist, insbesondere auf das von den jeweiligen Büros für wett- 
und spielaffines Publikum unter Suchtgesichtspunkten ausgehende Gefahrenpotential 
abgestellt hat. Die zur Bewertung des Gefahrenpotentials herangezogenen Kriterien - 
etwa eine hohe Anziehungskraft aufgrund Lage, Außendarstellung und 
Werbewirksamkeit, eine zum Verweilen einladende Ausgestaltung der Räumlichkeiten 
sowie das gleichzeitige Anbieten mehrerer Spielmöglichkeiten, z.B. von Sportwetten 
und Spielautomaten innerhalb einer Betriebsstätte - begegnen ebenfalls keinen 
rechtlichen Bedenken. Soweit die Antragstellerin hiergegen geltend macht, dass 
andere Sportwettvermittler im Saarland etwa durch die Art der von ihnen 
angebotenen Wetten weit schwerwiegender gegen die Bestimmungen des 
Glücksspielstaatsvertrages verstießen, handelt es sich um eine rein subjektive 
Bewertung der Antragstellerin, die die nachvollziehbaren Auswahlkriterien des 
Antragsgegners nicht in Frage zu stellen vermag. Auch war der Antragsgegner 
entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht gehalten, bei seiner 
Auswahlentscheidung die bisherigen Bemühungen der jeweiligen Wettvermittler bzw. 
–veranstalter um den Erhalt einer behördlichen Erlaubnis zu berücksichtigen. Eine 
entsprechende Verpflichtung kann schon deshalb nicht angenommen werden, weil die 
hier in Rede stehenden Untersagungsverfügungen noch vor Inkrafttreten des neuen 
Glücksspielstaatsvertrages und damit zu einem Zeitpunkt ergangen sind, als ein 
Antrag auf Erteilung einer behördlichen Erlaubnis zur Vermittlung privater Sportwetten 
nicht erfolgversprechend war. Das nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag 
vorgesehene Konzessionsverfahren wurde erst geraume Zeit nach der vom 
Antragsgegner getroffenen Auswahlentscheidung eingeleitet.

Der weitere Einwand der Antragstellerin, dass angesichts einer unzureichenden 
Personalausstattung der Glücksspielabteilung des Landesverwaltungsamtes derzeit im 
Saarland ein strukturelles Vollzugsdefizit bei der Durchsetzung der materiell-
rechtlichen Anforderungen des Glücksspielstaatsvertrags im Bereich der 
Wettvermittlung anzunehmen sei, bleibt ebenfalls ohne Erfolg. Allein der Umstand, 
dass die Personalstärke der Glücksspielabteilung des Antragsgegners ein zeitgleiches 
Vorgehen gegen sämtliche Anbieter nicht erlaubnisfähiger Sportwetten nicht zulässt, 
vielmehr ein zeitlich gestaffeltes Einschreiten erforderlich macht, lässt weder auf eine 
generell unzureichende Personalausstattung noch darauf schließen, dass der 
Antragsgegner nicht in der Lage wäre, die Zielsetzungen des 
Glücksspielstaatsvertrages in kohärenter und systematischer Weise zu verfolgen. Eine 
kohärente und systematische Verfolgung der Ziele des Glücksspielstaatsvertrages 
setzt nicht notwendig ein zeitgleiches Vorgehen gegen sämtliche Verstöße voraus.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin begegnet die Untersagungsverfügung 
auch nicht mit Blick auf die derzeitige Untersagungspraxis in anderen Bundesländern 
rechtlichen Bedenken. Hinreichende Anhaltspunkte, die auf eine gegen 
Gemeinschaftsrecht verstoßende inkohärente Verfahrensweise schließen ließen, sind 
weder vorgetragen noch ersichtlich. Nach dem Kenntnisstand des Senats sind bei 
unerlaubter Vermittlung von ungenehmigten Glücksspielen, insbesondere von 
Sportwetten, bundesweit bis in die jüngere Vergangenheit Untersagungsverfügungen 
erlassen worden. Soweit in jüngster Zeit vorübergehend vom Erlass oder von der 
Durchsetzung entsprechender Verfügungen abgesehen worden ist, wie dies auch im 
Saarland zeitweilig der Fall war, lässt dies jedoch nicht auf eine generelle Duldung 
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unerlaubter Sportwettenvermittlung schließen, vielmehr geschah dies - soweit 
ersichtlich – zum einen mit Blick auf unter Geltung des alten 
Glücksspielstaatsvertrages bestehende rechtliche Unsicherheiten, zum Teil in Reaktion 
auf die Rechtsprechung der örtlich zuständigen Obergerichte, aber auch im Hinblick 
auf die zu erwartende, mit erheblichen Änderungen verbundene Neuregelung im 
GlüStV n.F., deren Umsetzung immer noch nicht vollzogen ist. Im Übrigen lässt sich 
dem pauschalen Vorbringen der Antragstellerin, mit Blick auf die mittlerweile in Kraft 
getretene Neuregelung des Sportwettenbereichs sei die Vermittlung von Sportwetten 
privater Veranstalter bundesweit zuletzt geduldet worden, nichts dafür entnehmen, 
dass die zuständigen Aufsichtsbehörden auch gegen nach der neuen Rechtslage 
materiellrechtlich offenkundig nicht erlaubnisfähige Vermittlungstätigkeiten weiterhin 
nicht einschreiten.

Ist nach alledem die aktuelle Geschäftstätigkeit der Antragstellerin materiell-rechtlich 
nicht erlaubnisfähig, begegnet nicht nur die landesweite Untersagung derselben, 
sondern auch das darüber hinaus ausgesprochene Verbot der Überlassung der 
Betriebsräume an Dritte zum Zwecke der Weiterführung entsprechender – und damit 
nicht erlaubnisfähiger - Aktivitäten keinen rechtlichen Bedenken.

Vermag nach alledem das Beschwerdevorbringen der Antragstellerin bei 
summarischer Prüfung keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 
angefochtenen Untersagungsverfügung zu begründen, ist mit dem Verwaltungsgericht 
davon auszugehen, dass dem in § 9 Abs. 2 Satz 1 GlüStV n.F. zum Ausdruck 
gebrachten öffentlichen Interesse an deren Vollzug der Vorrang vor dem 
Suspensivinteresse der Antragstellerin zukommt. Dass der Antragsgegner im Hinblick 
auf vergleichsweise Regelungen, die im Jahr 2011 angesichts der zu erwartenden 
Neuregelung des Sportwettenbereichs mit anderen Sportwettenvermittler getroffen 
wurden, auch im Falle der Antragstellerin vorübergehend von einem Einschreiten 
abgesehen hat, bietet keinen Anlass zu einer anderen Bewertung. Der 
vorübergehende Verzicht auf ein Einschreiten gegen unerlaubte Vermittlung privater 
Sportwetten erfolgte im Wesentlichen mit Blick darauf, dass eine Neuregelung dieses 
Bereichs bevorstand, deren Inhalt jedoch noch nicht feststand. Unter der 
Voraussetzung der Einhaltung bestimmter Vorgaben sah der Antragsgegner von 
einem Einschreiten ab, um zunächst eine Klärung dessen, was künftig erlaubnisfähig 
sein wird, abzuwarten. Der Antragsgegner war dadurch jedoch nicht gehindert, nach 
Bekanntwerden des Inhalts der zwischenzeitlich in Kraft getretenen Neuregelung 
gegen Aktivitäten vorzugehen, die auch nach der Neuregelung eindeutig nicht 
erlaubnisfähig sind. Soweit die Antragstellerin darüber hinaus geltend macht, dass ihr 
im Falle einer sofortigen Vollziehung der Untersagungsverfügung irrevisible Schäden 
drohten, denen kein nennenswerter Vorteil in Bezug auf die Erreichung der Ziele des 
Glücksspielstaatsvertrages gegenüberstehe, vermag auch dies kein überwiegendes 
Suspensivinteresse der Antragstellerin zu begründen. Da die Vermittlung von 
Sportwetten in der von der Antragstellerin derzeit praktizierten Form nicht 
erlaubnisfähig ist, besteht kein schutzwürdiges Interesse an der Weiterführung dieser 
Geschäftstätigkeit.

Von daher ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den §§ 47 Abs. 1, 52 Abs. 1, 53 Abs. 3 Nr. 2, 63 
Abs. 2 GKG.
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar.
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